
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbere ich des Benutzers und ist keine Finanzanalyse 

von Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, 

betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für 

Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch mit Sachkenntnis sowie großer Sorgfalt und nach 

bestem Wissen und Gewissen erhoben worden. 

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u .a. die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt 

werden soll. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 

wieder, sie wird nicht aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als 

Quelle für rechts- oder/und wirtschaftsbezogene Entscheidung(en). 

 
 

United Commodity AG (UC): Es ist nicht alles Gold was glänzt 

 
Dieser alte Wahlspruch bewahrheitet sich derzeit auf höchst unangenehme Weise für die 
Aktionäre der United Commodity AG. Die United Commodity AG versucht stets aus allem auch 
noch den letzten Rest heraus zu holen. Dies trifft leider nicht nur auf das Gold und Silber zu, 
welches sie aus altem Mienenschutt mit neuen Verfahren zu gewinnen versucht. Sie neigt 
offenbar auch dazu, aus dem Anleger noch das letzte herauszuholen.  
 
 
Viele Anleger, mit denen wir sprechen, fragen sich: Bekomme ich noch Geld zurück? So kam es 
innerhalb des letzten Jahres zu einem Wertverfall von ca. 85 %. Vorherige Kurssteigerungen 
wurden nach Presseberichten bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) wegen des Verdachts der Marktmanipulation kritisch ins Auge gefasst. Zudem wird 
mangelnde Transparenz beklagt. Zeitlich befristete Tauschangebote versetzten die Anleger 
zusätzlich in Unruhe.  
 
Immer mehr stellt sich die Frage: Verläuft am Ende das Geld der Anleger in den Sand, aus dem 
eigentlich das Gold herauskommen sollte?  
 
Klar ist, das Engagement in die United Commodity AG ist mit erheblichen Risiken verbunden. 
Wenn vor dem Engagement durch die Berater Sicherheit versprochen wurde, bestehen hier gute 
Aussichten, das Geld zurück zu erhalten.  
 
 

Stellungnahme der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte 
Wenn auch Sie bei der Beteiligung an der United Commodity AG falsch beraten wurden, so 
nutzen Sie die Chance, mit uns in Kontakt zu treten. Wir teilen Ihnen mit, wann erfolgreich 
Schadenersatzansprüche durchgesetzt werden können.  
 
Quelle: Bericht im Tagesanzeiger vom 17.11.2014/ Bericht des Schweizer Fernsehens vom 01.07.2014 

Bericht der Berner Zeitung vom 04.12.2014 / Eigener Bericht   
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